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Mischgebiete
(§ 6 BauNVO)

Flächen für den Gemeinbedarf

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16, Abs. 4 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Sonstige Planzeichen

Grenze des Vorhabengebietes

Anforderungen an die Gestaltung

MI

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Bereich ohne Ein-
und Ausfahrt Einfahrtbereich

Private Grünflächen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)

Nachrichtliche Übernahme

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des
Naturschutzrechtes
(§ 9 Abs. 6 BauGB und § 22 BNatSchG)

(vgl. textliche Festsetzungen A 4.5, A 5.1, A 5.3)M1, M2, M4

Zahl der Vollgeschosse,
als HöchstmaßIII

Versickerungsmulde

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen zugunsten
der Ver- und Entsorgungsträger und Anlieger (GF)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

GF

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
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Aufstellungsbeschluss und Bekanntmachung

Der Bau- und Planungsausschuss hat in der Sitzung
vom 28.05.2024 die Aufstellung des
vorhabenenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 04.06.2024
ortsüblich bekannt gemacht.

Lindlar, den ..........................................

..............................................................
(Bürgermeister)

Öffentliche Auslegung / Veröffentlichung

Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans wurden die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 20.08.2025 bis einschließlich
23.09.2025 beteiligt.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
mit der Begründung wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom 20.08.2025 bis einschließlich 23.09.2025
öffentlich ausgelegt und zusätzlich im Internet
veröffentlicht.

Lindlar, den ..........................................

..............................................................
(Bürgermeister)

Bekanntmachung

Der Beschluss des Bau- und Planungsausschuss der
Gemeinde Lindlar zur öffentlichen Auslegung /
Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB dieses
vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde am
18.08.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

Lindlar, den ..........................................

..............................................................
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB  in Verbindung mit den §§ 7 und
41 GO NW und § 89 BauO NW am 16.12.2025 vom Rat
der Gemeinde Lindlar als Satzung beschlossen worden.

Lindlar, den ..........................................

..............................................................
(Bürgermeister)

Bekanntmachung

Die ortsübliche Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan erfolgte am
......................................................., dabei wurde auf die
Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die
Einsehbarkeit des Bebauungsplanes hingewiesen.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in der
Fassung vom .............................................. in Kraft
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Lindlar, den ..........................................

..............................................................
(Bürgermeister)

Planung Textliche Festsetzungen / Nachrichtliche Übernahme / Hinweise

Übersicht
Maßstab 1 : 10.000

Planzeichenerklärung

Gemeinde Lindlar Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 8
"Nahversorger Hartegasse"

Verfahrensvermerke

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der textliche und zeichnerische
Inhalt dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Nr. 8 „Nahversorger Hartegasse" einschließlich
Begründung inkl. Umweltbericht mit dem hierzu
ergangenen Beschluss des Rates der Gemeinde
Lindlar vom 16.12.2025 übereinstimmt und dass die für
die Rechtswirksamkeit maßgeblichen
Verfahrensvorschriften, insbesondere die des
Baugesetzbuches, in ihrer derzeit geltenden Fassung
beachtet wurden.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt und die
öffentliche Bekanntmachung angeordnet.

Lindlar, den ..........................................

..............................................................
(Bürgermeister)

Kartengrundlage

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der
Darstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters
(Stand .... . .... . ......) übereinstimmt.

Der Bebauungsplan - Planung - basiert in seiner
digitalen Form auf dem Koordinatensystem ETRS89/
UTM. Alle Begrenzungslinien sind entsprechend diesen
Koordinaten geometrisch eindeutig festgelegt.

Die Plangrundlage dieses Bebauungsplanes entspricht
den Anforderungen des § 1 Planzeichenverordnung.

................................., den .... . .... . ......

..............................................................
Vermessungsbüro Arnold
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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Rechtsgrundlagen

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257), in Kraft getreten am
30. Oktober 2025

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), in Kraft getreten am
07. Juli 2023

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung
des Planinhalts - Planzeichenverordnung (PlanZV)  in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), in
Kraft getreten am 15. August 2025

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018), in Kraft
getreten am 4. August 2018 und zum 1. Januar 2019 (GV. NRW. 2018 S. 421),
zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung
2018 vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1167 bis 1188), in Kraft getreten am
01. Januar 2024

5. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in
Kraft getreten am 17. Juli 2025

6. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), in Kraft
getreten am 01.01.2025

7. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBI I S. 540), zuletzt geändert durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 323)

8. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), in Kraft getreten zum
15. August 2025
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